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3010a Erhöhter Hygiene aufwand während der Corona-Pandemie entsprechend: 
Geb.-Nr. 3010 GOZ – Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes

1 2,3 14,23

Das Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen von  
Bundeszahnärztekammer, Verband Privater Krankenver-

sicherung und Beihilfe hat zu den aktuell gestiegenen Hygiene-
kosten einen Beschluss (Nr. 34) gefasst, wonach eine 
„Corona-Hygiene-Pauschale“ von 14,23 Euro bei jeder Behand-
lungssitzung eines Privatpatienten berechnet werden kann, zu-
nächst befristet bis zum 31.07.2020.
Diese Pauschale kann also ausschließlich bei Privatpatienten, 
nicht jedoch bei GKV-Patienten, z. B. bei einer professionellen 
Zahnreinigung oder anderen über die GOZ zu berechnenden 
Leistungen, angesetzt werden. 
Für die Pauschale wird auf eine Analoggebühr zurückgegriffen. 
Laut § 6 Abs. 1 GOZ steht die sogenannte Analogberechnung  
eigentlich nur für zahnärztliche Leistungen zur Verfügung, nicht 
jedoch für einen besonderen Material- oder Hygieneaufwand  
bei der Leistungserbringung. Als schnelle pragmatische Lösung 
für alle Beteiligten hat sich das Beratungsforum dennoch auf  
den Ansatz einer konkreten Analoggebühr mit einem fest-

gelegten Steigerungssatz von 2,3 (auch bei im Basistarif ver-
sicherten Patienten) verständigt.

Daniel Urbschat
GOZ-Referat der ZÄK Berlin

Berechnung bei Privatpatienten

Corona-Hygiene-Pauschale

Im Jahr 2000, als Daniel Urbschat als GOZ-Experte in der Zahn-
ärztekammer Berlin seinen Dienst antrat, gab es noch D-Mark 

und Pfennig. 20 Jahre im Dienst der GOZ, das bedeutet nicht nur 
Kontinuität, sondern auch dicke Bretter zu bohren, Überzeugungs-
arbeit zu leisten und nicht selten Erklärungen für Versäumnisse der 
Bundespolitik zu finden, wenn wieder einmal aus einer verspro-
chenen Reform ein Reförmchen wurde.
Daniel Urbschat ist über den Bereich der Zahnärztekammer Berlin 
hinaus bekannt für seine Genauigkeit, Klarheit und Verlässlichkeit 
in GOZ-Fragen. Zur Freude der Zahnärzte vermag Daniel Urbschat 
den Kammermitgliedern und den Patienten gleichermaßen die 
Untiefen der GOZ-Liquidierung zu erläutern. Dabei geht es ihm um 
rechtlich haltbare Aussagen, nicht vordergründig um den schnellen 
Euro. Natürlich sind solche Empfehlungen im Bereich des recht-
lich Möglichen und Zulässigen nicht immer einfach, aber ganz  
sicher die nachhaltigste Form der Beratung. Und dies zeigt sich 
auch an 20 Jahren im Dienst der Berliner Zahnärzteschaft. Dabei 
geht es Daniel Urbschat immer darum, die Möglichkeiten der GOZ 

auszuschöpfen, ohne übers Ziel hinaus zu schießen. Hier sieht er 
sich auch als Sparringspartner für die Zahnmedizinischen Verwal-
tungsmitarbeiterinnen, die er selbst viele Jahre am Philipp-Pfaff-
Insti tut ausgebildet hat. Und bei aller fachlichen Kompetenz merkt 
man Daniel Urbschat an, dass ihm auch nach zwei Jahrzehnten im 
GOZ-Referat der Zahnärztekammer Berlin die Arbeit noch immer 
Freude bereitet. 
Lieber Herr Urbschat, für Ihren Dienst für die Berliner Zahnärzte 
wie auch für die Berliner Patienten in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten danken wir Ihnen sehr. Wir wünschen Ihnen in den kom-
menden Jahren weiterhin vor allen Dingen Freude, Beharrlichkeit, 
Erfindungsreichtum und den notwendigen offenen Blick, alle Mög-
lichkeiten der GOZ für unsere Berliner Zahnärzte zu nutzen. Zum 
20-jährigen Dienstjubiläum wünsche ich Ihnen im Namen des 
Vorstandes und der Mitarbeiterschaft der Zahnärztekammer Berlin  
alles erdenklich Gute, Zufriedenheit und Glück!

Jan Fischdick
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